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Vorbemerkung
Nach Möglichkeit wurde bei Funktions- und Rollenbezeichnun-
gen eine geschlechtsneutrale Form verwendet. Dort wo aus 
Gründen der Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet 
wird, beziehen sich die Bestimmungen jedoch sowohl auf Per-
sonen männlichen als auch weiblichen Geschlechts.
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I.  GRUNDLAGEN

§ 1  GEMEINDEART

§ 2 GRUNDSATZ

§ 3 GEMEINDEORDNUNG

§ 4 POLITISCHE RECHTE

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 GRUNDSÄTZE

§ 6 WAHLBÜRO

Zumikon bildet eine Politische Gemeinde des Kantons Zürich.

Die Gemeinde Zumikon beachtet bei all ihren Tätigkeiten 
die Grundsätze der Nachhaltigkeit sowie der Rechtsgleich-
heit. Sie strebt eine ausgewogene Durchmischung der Be-
völkerung an.

Der Gemeinderat legt der Bevölkerung periodisch Rechen-
schaft darüber ab, was er zur Zielerreichung unternommen 
hat.

Die Gemeindeordnung bestimmt gemäss Kantonsverfas-
sung, Gemeindegesetz und Gesetz über die politischen 
Rechte den Bestand und die Organisation der Politischen 
Gemeinde und regelt die wesentlichen Befugnisse ihrer 
Organe.

Die übrigen Befugnisse, die Dienst- und Besoldungsverord-
nung sowie Regelungen von allgemeinem Interesse wer-
den durch Verordnungen oder Reglemente umschrieben.

Das Stimm- und Wahlrecht sowie die Wählbarkeit in Ge-
meindeangelegenheiten richten sich nach den Vorschrif-
ten der Kantonsverfassung, des Gemeindegesetzes und 
des Gesetzes über die politischen Rechte.

Das Initiativ- und das Anfragerecht richten sich nach dem 
Gemeindegesetz.

Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte an der Urne und 
in der Gemeindeversammlung aus.

Der Gemeinderat ordnet die Wahl- und Abstimmungstage 
an. Das Verfahren richtet sich nach dem Gemeindegesetz 
und dem Gesetz über die politischen Rechte.

Das Wahlbüro führt die an der Urne vorzunehmenden Wah-
len und Abstimmungen nach dem Gesetz über die politi-
schen Rechte durch.

Die Zahl der Mitglieder bestimmt der Gemeinderat.
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II.  ORGANISATION

1.   WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN
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§ 7 WAHLEN

Die Wahlen in eine Behörde oder in ein Amt erfolgen durch:

   Gemeinde- Gemeinderat  
Behörde / Amt Urne versammlung aus seiner Mitte Gemeinderat

Gemeinderat 
· 1 Präsident  X   
· 6 Mitglieder  X
· 2 Vizepräsidenten      X
· Ressortvorstände und
 Stellvertreter      X

Beratende Kommissionen
· Präsident      X
· Mitglieder        X

Sozialbehörde
· 1 Präsident      X
·  6 Mitglieder  X

Rechnungsprüfungskommission
· 1 Präsident  X
·  6 Mitglieder  X

Grundsteuerkommission
·  Präsident      X
·  2 Mitglieder        X
·  Leiter Steueramt (mit beratender Stimme)       X

Eidg. und kant. Geschworene  X
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   Gemeinde- Gemeinderat 
Behörde / Amt Urne versammlung aus seiner Mitte Gemeinderat

Gemeindeammann 
und Betreibungsbeamter        X

Friedensrichter  X

Mitglieder Wahlbüro        X

Feuerwehr
·  Kommandant und
  Stellvertreter        X

Zivilschutz
·  Ortschef        X
·  Ortschef-Stellvertreter        X
·  Dienst-, Quartier- und
  Detachementchefs        X

Delegierte Planungsgruppe Pfannenstil
· 1 Delegierter      X
· 1 Delegierter        X

Delegierte in verschiedene 
Institutionen        X

POLITISCHE GEMEINDE



Die Erneuerungswahlen der an der Urne gemäss § 7 zu 
wählenden Gemeindeorgane werden mit leeren Wahlzet-
teln durchgeführt.

Für die Ersatzwahlen der an der Urne gemäss § 7 zu wäh-
lenden Gemeindeorgane gelten die Bestimmungen des Ge-
setzes über die politischen Rechte über die stille Wahl. Sind 
die Voraussetzungen für die stille Wahl nicht erfüllt, werden 
leere Wahlzettel verwendet.

Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten:
1. Erlass und Änderung der Gemeindeordnung
2. Ausgaben und Geschäfte nach § 13
3.  Beschlüsse von Gemeindeversammlungen, wenn ein Drit-

tel der anwesenden Stimmberechtigten dies verlangt. 

Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das übergeord-
nete Recht von der Urnenabstimmung ausgeschlossen 
sind, insbesondere die Festsetzung des Voranschlags und 
des Steuerfusses, die Abnahme der Jahresrechnung und 
der Bauabrechnungen sowie Beschlüsse über gebundene 
Ausgaben.

Für die Einberufung, die Aktenauflage und die Geschäftsbe-
handlung gelten die Vorschriften des Gemeindegesetzes. 

Der Gemeindeversammlung stehen zu:

a)  Vorberatung aller der Urnenabstimmung unterstehen-
den Geschäfte

b) Rechtssetzung und Planung

 Erlass, Änderung oder Aufhebung:
  1. Dienst- und Besoldungsverordnung
  2.  Kommunaler Richtplan, Bau- und Zonenordnung, 

Sonderbauvorschriften und Gestaltungspläne, Er-
schliessungspläne, genereller Kanalisationsplan, 
Strassenverordnung

  3.  Gemeindepolizeiverordnung und Wirtschaftspoli-
zeiverordnung

  4.  Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanla-
gen, Verordnung über die Abwassergebühren und 
Wasserversorgungs-Reglement

§ 8 ERNEUERUNGS-

 WAHLEN

§ 9  ERSATZWAHLEN

§ 10  URNENABSTIMMUNG

 

 

 

 

 

 

 

§ 11   EINBERUFUNG 

 UND VERFAHREN 

§ 12  ZUSTÄNDIGKEITEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  GEMEINDEVERSAMMLUNG 
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  5. Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof
  6. Antennenverordnung
  7. Grundsätze der Gebührenerhebung
  8.  Weitere Verordnungen und Reglemente von grund-

legender Bedeutung

c) Allgemeine Verwaltung

  9. Oberaufsicht über die gesamte Gemeindeverwaltung
  10.  Änderung der Gemeindegrenzen, sofern dadurch 

bewohntes Gebiet betroffen wird
  11.  Beitritt zu bzw. Austritt aus Zweckverbänden oder 

Vereinbarung mit anderen Gemeinden über die ge-
meinsame Besorgung einzelner Aufgaben

  12.  Übernahme neuer Aufgaben und Bestimmung der 
zuständigen Organe, sofern damit Ausgaben ver-
bunden sind, für welche die Gemeindeversamm-
lung zuständig ist

  13.  Behandlung von Initiativen und Beantwortung von 
Anfragen, erstere unter Vorbehalt der Abstimmung 
an der Urne

d) Finanzverwaltung

  14.  Festsetzung des Voranschlags unter Vorbehalt von 
§§ 14 und 15

  15. Festsetzung des Steuerfusses
  16. Abnahme der Jahresrechnung
  17.  Abnahme der Bauabrechnungen, für die der Kredit 

durch die Urne oder die Gemeindeversammlung 
bewilligt worden ist

  18. Finanzkompetenzen gemäss § 13
  19.  Zusatzkredite, welche der Gemeinderat nicht auf  

seine eigenen Ausgabenkompetenzen anrechnen 
will
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3.  FINANZKOMPETENZEN 

§ 13  AUFTEILUNG DER FINANZKOMPETENZEN

Für Ausgaben und weitere Geschäfte sind zuständig:

  Urnen- Gemeinde- 
  abstimmung versammlung Gemeinderat Sozialbehörde
  über Fr. über Fr. bis Fr. bis Fr.

Spezialbeschlüsse für neue Ausgaben 
und Zusatzkredite oder entsprechende 
Einnahmenausfälle

im Einzelfall 5'000'000 300'000 300'000 15'000
   bis 5'000'000

wenn nicht budgetiert, 
dann pro Jahr höchstens   800'000 40'000

 

Spezialbeschlüsse für neue jährlich 
wiederkehrende Ausgaben oder 
entsprechende Einnahmenausfälle

im Einzelfall 500'000 40'000 40'000 6'000
   bis 500'000

wenn nicht budgetiert, 
dann pro Jahr höchstens   150'000 20'000

Ankauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, 
Bestellung oder Aufhebung von dinglichen 
Rechten im Bereich des Finanzvermögens

im Einzelfall  1'000'000 1'000'000
 

Finanzielle Beteiligungen, die der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dienen
 

im Einzelfall  300'000 300'000 

Gewährung von Darlehen, Eingehen 
von Bürgschaften, Kautionen oder 
von anderen Eventualverbindlichkeiten

im Einzelfall  300'000 300'000 

POLITISCHE GEMEINDE
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§ 14   BESONDERER 

ANTRAG UND 

BEGRÜNDUNG 

§ 15   GEBUNDENE 

AUSGABEN

§ 16  BEGRIFF

§ 17  BERATENDE 

 KOMMISSIONEN UND  

 SACHVERSTÄNDIGE

§ 18  DELEGATION AN EIN- 

 ZELNE MITGLIEDER  

 ODER AN AUSSCHÜSSE

Neue Ausgaben oder die Erhöhung früherer Ausgabenpos-
ten im Voranschlag bedürfen einer besonderen Begrün-
dung, wenn sie einmalig Fr. 150'000 oder jährlich wieder-
kehrend Fr. 30'000 übersteigen.

Übersteigen neue Ausgaben oder die Erhöhung früherer 
Ausgabenposten die Zuständigkeit des Gemeinderates, be-
darf es eines separaten, begründeten Antrages.

Ausgaben sind gebunden und bedürfen keiner Kreditbewil-
ligung, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, 
Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Gemein-
debehörden oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vor-
nahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein 
erheblicher Ermessensspielraum besteht.

Gemeindebehörden sind der Gemeinderat und Kommissio-
nen des Gemeinderates, die Rechnungsprüfungskommission 
sowie die Sozialbehörde und die Grundsteuerkommission 
als Kommissionen mit selbstständigen Verwaltungsbefug-
nissen. Ihnen obliegen die Verwaltung und der Vollzug der 
Gesetze und Verordnungen des Bundes, des Kantons und 
der Gemeinde.

Für die Geschäftsführung gelten die einschlägigen Bestim-
mungen des Gemeindegesetzes.

Die Behörden können jederzeit für die Vorberatung und die 
Begutachtung einzelner Geschäfte Sachverständige beizie-
hen oder beratende Kommissionen in freier Wahl bilden.

Die Behörden können jederzeit beschliessen, welche Ge-
schäfte oder Geschäftsbereiche durch die einzelnen Mit-
glieder oder durch Ausschüsse von Mitgliedern in eigener 
Verantwortung erledigt werden können, und sie legen de-
ren Finanzkompetenzen fest.

Die Überprüfung von Anordnungen dieser Organe kann in-
nert 30 Tagen seit der Mitteilung schriftlich, mit Antrag und 
Begründung versehen, bei der entsprechenden Gesamtbe-
hörde verlangt werden.

4.  GEMEINDEBEHÖRDEN 

POLITISCHE GEMEINDE
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Die Präsidenten und Finanzvorstände der Politischen Ge-
meinde, der Schulgemeinde und beider Kirchgemeinden 
sowie zwei Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 
bilden unter dem Vorsitz des Präsidenten der Politischen 
Gemeinde den interbehördlichen Finanzausschuss. Der 
Gemeindeschreiber und, soweit nötig, auch der Leiter 
Steueramt und der Leiter Finanzen nehmen an den Sit-
zungen mit beratender Stimme teil.

Der Ausschuss berät die Behörden in Bezug auf die mittel-
fristige Finanzplanung und den Gesamtsteuerfuss sowie 
die wichtigen Fragen der gesamten Finanzverwaltung.

Ohne Mitwirkung der Mitglieder der Rechnungsprüfungs-
kommission entscheidet der Ausschuss über administra-
tive Fragen des Gemeindesteuerbezugs und Steuererlass-
gesuche.

Der Gemeinderat besorgt seine Geschäfte als Gesamtbe-
hörde. 

Der Gemeinderat besorgt alle Aufgaben der Politischen Ge-
meinde, soweit sie nicht anderen Organen übertragen sind, 
insbesondere:

a) Rechtsetzung und Planung

  1.  Zusammenstellung der erforderlichen Angaben 
und Annahmen für die künftige Entwicklung der 
Gemeinde und der dafür erforderlichen Ausgaben

  2. Erlass, Änderung oder Aufhebung:
   –  Verwaltungsreglement
   –  Geschäftsordnung für den Gemeinderat
   –  Kaminfegerverordnung
   –    Verordnung über die Einteilung von Installations-

bewilligungen im Wasser- und Abwasserfach
   –  Abfallverordnung und Gebührenreglement
   –  Feuerwehrverordnung
   –  Verordnung über das Plakat- und Reklamewesen
   –    Verordnung über den Gemeindezuschuss zu 

den Ergänzungsleistungen AHV / IV
   –    Weitere Verordnungen und Reglemente, die 

nicht in die Kompetenz der Gemeindeversamm-
lung oder einer anderen Behörde fallen

§ 19   INTERBEHÖRDLICHER 

FINANZAUSSCHUSS

§ 20  ZUSTÄNDIGKEITEN

4.1  Gemeinderat

POLITISCHE GEMEINDE
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§ 21  ZEICHNUNGS- 

 BERECHTIGUNG 

b) Allgemeine Verwaltung

  3.  Gesamte Verwaltung der Politischen Gemeinde und 
Vollzug übergeordneten Rechts

  4. Vertretung der Gemeinde nach aussen
  5.  Vorbereitung und Vollzug der Geschäfte der Ge-

meindeversammlung und von Urnenabstimmungen 
sowie Antragstellung

  6.  Führung von Prozessen mit dem Recht der Stellver-
tretung

  7.  Besorgung der Ortspolizei, Handhabung des Über-
tretungsstrafrechts

  8.  Handhabung der Dienst- und Besoldungsverordnung
  9. Anstellung des Gemeindepersonals
  10.  Entscheidung von Kompetenzstreitigkeiten zwischen 

Verwaltungskommissionen
  11. Erteilung und Entzug von Gewerbekonzessionen
  12. Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans
  13. Erteilung des Gemeindebürgerrechts
  14. Unterstützung des Gemeindereferendums

c) Baupolizei, insbesondere

  15. Entscheid über Baugesuche
  16. Festsetzung von Bau- und Niveaulinien
  17. Genehmigung von Quartierplänen
  18.  Übernahme und Öffentlicherklärung von Privat-

strassen

d) Finanzverwaltung

  19. Ausübung der Finanzkompetenzen nach § 13
  20.  Einstellung gebundener Ausgaben in den Voran-

schlag nach § 15
  21.  Vollzug des Voranschlags und von Beschlüssen  

nach § 13
  22.  Annahme und Ausschlagung von Schenkungen, 

Vermächtnissen und Erbschaften

Der Gemeindepräsident und der Gemeindeschreiber oder 
deren Stellvertreter führen zusammen die rechtsverbind-
liche Unterschrift für die Gemeinde und die Behörde.

Der Gemeinderat kann die Zeichnungsberechtigung für 
sachlich begrenzte oder im Betrag limitierte Bereiche an-
ders ordnen.

POLITISCHE GEMEINDE



§ 22  VERWALTUNGS-

 RESSORTS

§ 23   ALLGEMEINE 

BESTIMMUNGEN

§ 24  SOZIALBEHÖRDE

§ 25  GRUNDSTEUER- 

 KOMMISSION

§ 26    RECHNUNGSPRÜ-

FUNGSKOMMISSION

Der Geschäftsbereich des Gemeinderates gliedert sich in 
Ressorts. Aufgaben und Kompetenzen werden durch den 
Gemeinderat im Verwaltungsreglement festgesetzt.

Zu Beginn jeder Amtsdauer teilt der Gemeinderat jedem 
Mitglied die Leitung eines oder mehrerer Ressorts zu. Jedes 
Mitglied ist zur Übernahme der entsprechenden Ressorts 
verpflichtet.

Der Gemeinderat ist berechtigt, die Ressorts zusammenzu-
legen, Aufgaben umzuverteilen und neue Aufgaben beste-
henden Ressorts zuzuteilen.

Nach einer Ersatzwahl während der Amtsdauer oder wenn 
besondere Gründe vorliegen, kann der Gemeinderat die 
Aufgaben neu verteilen.

Anträge der Kommissionen mit selbstständigen Verwal-
tungsbefugnissen an die Gemeindeversammlung und an 
die Urne gehen zunächst an den Gemeinderat, der sie mit 
eigenem Antrag weiterleitet.

Die Sozialbehörde besorgt selbstständig die ihr durch die 
eidgenössische und kantonale Gesetzgebung übertragenen 
Aufgaben auf dem Gebiete des Sozial- und Vormundschafts-
wesens sowie der Zusatzleistungen zur AHV / IV.

Die Sozialbehörde ist für ihren Aufgabenbereich zuständig 
für den Vollzug des Voranschlags und für gebundene Ausga-
ben. Ausserhalb des Voranschlags stehen ihr für einmalige 
und jährlich wiederkehrende Ausgaben die Finanzkompe-
tenzen gemäss § 13 zu.

Die Grundsteuerkommission besorgt selbstständig das 
Grundsteuerwesen. Sie entscheidet über die Einschät-
zung der Grundstückgewinnsteuern.

Die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission sind 
durch das kantonale Recht umschrieben.

Sie bestimmt die Verteilung der Aufgaben auf die einzelnen 
Mitglieder und konstituiert sich selbst.
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4.2  Kommissionen mit selbstständigen Verwaltungsbefugnissen

4.3  Weitere Organe und Beamtungen
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§ 27  VERFAHREN

§ 28   GEMEINDEAMMANN 

UND BETREIBUNGS-

BEAMTER

§ 29  FRIEDENSRICHTER

§ 30  OMBUDSSTELLE

Die Rechnungsprüfungskommission prüft alle Anträge an 
die Gemeindeversammlung und an die Urne von finanziel-
ler Tragweite, insbesondere Voranschlag, Jahresrechnung 
und Ausgabenbeschlüsse. Sie erstattet dazu Bericht.

Die Rechnungsprüfungskommission kann zur Behandlung 
der ihr überwiesenen Anträge von den antragstellenden 
Behörden Referentinnen bzw. Referenten beiziehen. Im 
Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Änderungs-
anträgen der Rechnungsprüfungskommission sollen die 
Referentinnen und Referenten der antragstellenden Be-
hörden angehört werden. Mit den Anträgen sind der Rech-
nungsprüfungskommission die zugehörigen Akten einzu-
reichen.

Die Rechnungsprüfungskommission behandelt die ihr un-
terbreiteten Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen. Für die 
Behandlung von Voranschlag und Jahresrechnung gelten 
die Fristen der Verordnung über den Gemeindehaushalt. 
Die Rechnungsprüfungskommission lässt ihren Bericht und 
Antrag spätestens 15 Tage vor der Gemeindeversammlung 
oder, bei Abstimmungen an der Urne, spätestens 40 Tage 
vor dem Abstimmungstag der antragstellenden Behörde 
und der Gemeinderatskanzlei zugehen.

Der Gemeindeammann und Betreibungsbeamte besorgt 
die ihm durch das eidgenössische und kantonale Recht 
übertragenen Aufgaben.
 
Der Gemeinderat bestimmt das Amtslokal.

Das Anstellungsverhältnis richtet sich nach der Dienst- und 
Besoldungsverordnung der Gemeinde.

Der Friedensrichter besorgt die ihm durch die Gesetzge-
bung übertragenen Aufgaben.

Der Gemeinderat bestimmt das Amtslokal.

Das Anstellungsverhältnis richtet sich nach der Dienst- und 
Besoldungsverordnung der Gemeinde.

Die kantonale Ombudsstelle kann auch in Gemeindeange-
legenheiten vermittelnd tätig werden.
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§ 31  INKRAFTTRETEN

§ 32   AUFHEBUNG 

FRÜHERER ERLASSE

Der Gemeinderat bestimmt nach der Genehmigung des Re-
gierungsrates den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ge-
meindeordnung.

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeord-
nung wird die Gemeindeordnung vom 7. März 1993 mit den 
seitherigen Änderungen aufgehoben.

Zumikon, 17. Mai 2009

GEMEINDERAT ZUMIKON

Hermann Zangger Thomas Kauflin
Präsident  Gemeindeschreiber

Vorstehende Gemeindeordnung wurde mit Urnenabstim-
mung vom 17. Mai 2009 angenommen.

Der Regierungsrat hat diese Gemeindeordnung am  
23. Dezember 2009 mit Beschluss Nr. 2088 genehmigt.

Der Gemeinderat hat diese Gemeindeordnung mit Be-
schluss vom 25. Januar 2010 rückwirkend per 1. Januar 2010 
in Kraft gesetzt.

III.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN
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I.  GRUNDLAGEN

§ 1  GEMEINDEART 

 UND AUFGABEN

§ 2  GEMEINDEORDNUNG

§ 3   POLITISCHE RECHTE

§ 4  GRUNDSÄTZE

§ 5   URNENWAHL

Zumikon bildet eine Schulgemeinde. Diese führt:
1. die obligatorische Volksschule
2. die Musikschule
3. die schulergänzende Betreuung
4. die Gemeindebibliothek

Die Gemeindeordnung bestimmt gemäss Kantonsverfassung, 
Gemeindegesetz und Gesetz über die politischen Rechte 
den Bestand und die Organisation der Schulgemeinde und 
regelt die wesentlichen Befugnisse ihrer Organe.

Die Dienst- und Besoldungsverordnung sowie Regelungen 
von allgemeinem Interesse werden durch Verordnungen 
oder Reglemente umschrieben.

Das Stimm- und Wahlrecht sowie die Wählbarkeit in Ge-
meindeangelegenheiten richten sich nach den Vorschriften 
der Kantonsverfassung, des Gemeindegesetzes und des 
Gesetzes über die politischen Rechte.

Das Initiativ- und das Anfragerecht richten sich nach dem 
Gemeindegesetz.

Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte an der Urne und 
in der Gemeindeversammlung aus.

Die Schulpflege setzt im Einvernehmen mit dem Gemein-
derat die Wahl- und Abstimmungstage fest.

Das Wahlbüro der politischen Gemeinde führt die durch die 
Urne vorzunehmenden Wahlen und Abstimmungen nach 
dem Gemeindegesetz und dem Gesetz über die politischen 
Rechte durch.

An der Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer Mit-
glieder und Präsident der Schulpflege gewählt.
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II.  ORGANISATION

1.   WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

SCHULGEMEINDE



§ 6    WAHL DER 

 SCHULPFLEGE

§ 7   URNENABSTIMMUNG

§ 8  EINBERUFUNG 

 UND VERFAHREN

§ 9  ZUSTÄNDIGKEITEN

Für die Erneuerungswahl der Schulpflege findet eine Ur-
nenwahl mit leeren Wahlzetteln statt.

Für die Ersatzwahlen in die Schulpflege gelten die Bestim-
mungen des Gesetzes über die politischen Rechte über die 
stille Wahl. Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl 
nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwendet.

Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten:
1. Erlass und Änderung der Gemeindeordnung
2. Ausgaben und Geschäfte nach § 10
3. Antrag auf Auflösung der Schulgemeinde
4.  Beschlüsse von Gemeindeversammlungen, wenn ein Drit-

tel der anwesenden Stimmberechtigten dies verlangt. 

Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das übergeordne-
te Recht von der Urnenabstimmung ausgeschlossen sind, 
insbesondere die Festsetzung des Voranschlags und des 
Steuerfusses, die Abnahme der Jahresrechnung und der 
Bauabrechnungen sowie Beschlüsse über gebundene Aus-
gaben.

Für die Einberufung, die Aktenauflage und die Geschäftsbe-
handlung gelten die Vorschriften des Gemeindegesetzes.

Die Schulgemeindeversammlung wird durch den Präsiden-
ten der Schulpflege geleitet. Der Schreiber der Schulpflege 
führt das Protokoll. Diese Aufgaben können durch die 
Schulpflege den entsprechenden Organen der politischen 
Gemeinde übertragen werden.

Der Schulgemeindeversammlung stehen zu:

a)  Vorberatung aller der Urnenabstimmung unterstehen-
den Geschäfte

b) Rechtsetzung

 Erlass, Änderung oder Aufhebung:
  1.  Dienst- und Besoldungsverordnung
  2.   Rechtsetzende Erlasse von grundlegender Bedeu-

tung
  3.  Grundsätze der Gebührenerhebung
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2.  SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

SCHULGEMEINDE



c) Allgemeine Verwaltung

  4.  Oberaufsicht über die gesamte Verwaltung der 
Schulgemeinde

  5.  Beitritt zu bzw. Austritt aus Zweckverbänden oder 
Vereinbarung mit anderen Gemeinden über die 
gemeinsame Besorgung einzelner Aufgaben; Zu-
stimmung zu Zweckverbandsstatuten und deren 
Änderungen

  6.  Übernahme neuer Aufgaben und Bestimmung der 
zuständigen Organe, sofern damit Ausgaben ver-
bunden sind, für welche die Schulgemeindever-
sammlung zuständig ist 

  7.  Behandlung von Initiativen und Beantwortung von 
Anfragen, erstere unter Vorbehalt der Abstimmung 
an der Urne

d) Finanzverwaltung

  8.  Festsetzung des Voranschlags unter Vorbehalt der 
§§ 11 und 12

  9. Festsetzung des Steuerfusses
  10. Abnahme der Jahresrechnung
  11.  Abnahme der Bauabrechnungen, für die der Kredit 

durch die Urne oder die Schulgemeindeversamm-
lung bewilligt worden ist

  12. Finanzkompetenzen gemäss § 10
  13.  Zusatzkredite, welche die Schulpflege nicht auf 

ihre eigenen Ausgabenkompetenzen anrechnen 
will

21SCHULGEMEINDE
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3.  FINANZKOMPETENZEN 

§ 10  AUFTEILUNG DER FINANZKOMPETENZEN

Für Ausgaben und weitere Geschäfte sind zuständig:

     Urnen- Schulgemeinde- 
   abstimmung versammlung Schulpflege
   über Fr. über Fr. bis Fr.

Spezialbeschlüsse für neue Ausgaben 
und Zusatzkredite oder entsprechende 
Einnahmenausfälle

im Einzelfall  5'000'000 300'000 300'000
     bis 5'000'000

wenn nicht budgetiert, 
dann pro Jahr höchstens    800'000

 

Spezialbeschlüsse für neue jährlich 
wiederkehrende Ausgaben oder 
entsprechende Einnahmenausfälle

im Einzelfall  500'000 40'000 40'000
    bis 500'000

wenn nicht budgetiert, 
dann pro Jahr höchstens    150'000

Ankauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, 
Bestellung oder Aufhebung von dinglichen 
Rechten im Bereiche des Finanzvermögens

im Einzelfall   1'000'000 1'000'000
 

Finanzielle Beteiligungen, die der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dienen
 

im Einzelfall   300'000 300'000

Gewährung von Darlehen, Eingehen 
von Bürgschaften, Kautionen oder 
von anderen Eventualverbindlichkeiten

im Einzelfall   300'000 300'000

SCHULGEMEINDE
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§ 11   BESONDERER ANTRAG 

UND BEGRÜNDUNG

§ 12   GEBUNDENE 

AUSGABEN

§ 13  BEGRIFF

§ 14  BERATENDE 

 KOMMISSIONEN UND  

 SACHVERSTÄNDIGE

§ 15   DELEGATION AN EIN- 

ZELNE MITGLIEDER  

ODER AN AUSSCHÜSSE

Neue Ausgaben oder die Erhöhung früherer Ausgabenpos-
ten im Voranschlag bedürfen einer besonderen Begrün-
dung, wenn sie einmalig Fr. 150'000 oder jährlich wieder-
kehrend Fr. 30'000 übersteigen.

Übersteigen neue Ausgaben oder die Erhöhung früherer 
Ausgabenposten die Zuständigkeit der Schulpflege, bedarf 
es eines separaten, begründeten Antrags.

Ausgaben sind gebunden und bedürfen keiner Kreditbewil-
ligung, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, 
Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Gemein-
debehörden oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vor-
nahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein 
erheblicher Ermessensspielraum besteht.

Schulbehörden sind die Schulpflege sowie die Ausschüsse 
und Kommissionen der Schulpflege. Ihnen obliegen die Ver-
waltung und der Vollzug der Gesetze des Bundes, des Kan-
tons und der Gemeinde.

Für die Geschäftsführung gelten die einschlägigen Bestim-
mungen des Gemeindegesetzes.

Die Behörden können jederzeit für die Vorberatung und die 
Begutachtung einzelner Geschäfte Sachverständige beizie-
hen oder beratende Kommissionen in freier Wahl bilden.

In den beratenden Kommissionen führt in der Regel ein Mit-
glied der Schulpflege den Vorsitz. Im Übrigen konstituieren 
sie sich selbst.

Die Behörden können jederzeit beschliessen, welche Ge-
schäfte oder Geschäftsbereiche durch die einzelnen Mit-
glieder oder durch Ausschüsse von Mitgliedern in eigener 
Verantwortung erledigt werden können, und sie legen de-
ren Finanzkompetenzen fest.

Die Überprüfung von Anordnungen dieser Organe kann in-
nert 30 Tagen seit der Mitteilung schriftlich, mit Antrag 
und Begründung versehen, bei der entsprechenden Ge-
samtbehörde verlangt werden.

4.  SCHULBEHÖRDEN 

SCHULGEMEINDE
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§ 16   INTERBEHÖRDLICHER 

FINANZAUSSCHUSS

§ 17  ZUSAMMENSETZUNG

§ 18  ZUSTÄNDIGKEITEN

Die Präsidenten und Finanzvorstände der Politischen Ge-
meinde, der Schulgemeinde und beider Kirchgemeinden 
sowie zwei Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 
bilden unter dem Vorsitz des Präsidenten der Politischen 
Gemeinde den interbehördlichen Finanzausschuss. Der 
Gemeindeschreiber und soweit nötig auch der Leiter Steu-
ern und der Leiter Finanzen nehmen an den Sitzungen mit 
beratender Stimme teil.

Der Ausschuss berät die Behörden in Bezug auf die mittel-
fristige Finanzplanung und den Gesamtsteuerfuss sowie 
die wichtigen Fragen der gesamten Finanzverwaltung.

Ohne Mitwirkung der Mitglieder der Rechnungsprüfungs-
kommission entscheidet der Ausschuss über administra-
tive Fragen des Gemeindesteuerbezugs und Steuerer-
lassgesuche.

Die Schulpflege besteht mit Einschluss des Präsidenten aus 
fünf Mitgliedern. 

Sie besorgt ihre Geschäfte als Gesamtbehörde.

Die Schulpflege besorgt alle Aufgaben der Schulgemeinde, 
soweit sie nicht anderen Organen übertragen sind, insbe-
sondere:

a) Rechtsetzung und Planung

  1.  Zusammenstellung der erforderlichen Angaben und 
Annahmen für die künftige Entwicklung der Schul-
gemeinde und der dafür erforderlichen Ausgaben

  2.  Erlass, Änderung und Aufhebung der Schulordnung 
und anderer Verordnungen und Reglemente, die 
nicht in die Kompetenz der Gemeindeversammlung 
oder einer anderen Behörde fallen

b) Wahlen

  3. aus ihrer Mitte:
   –  den Vizepräsidenten
   –  den Finanzvorstand und die übrigen Ressortvor-

stände
   –  den Vorsitzenden und die Mitglieder der nach 

Bedarf zu bestellenden Ausschüsse

4.1  Schulpflege

SCHULGEMEINDE
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§ 19  ZEICHNUNGS- 

 BERECHTIGUNG

  4. aus ihrer Mitte oder in freier Wahl:
   – den Aktuar der Schulpflege
   –  Vertreter der Gemeinde in Zweckverbänden oder 

privaten Institutionen
   – Mitglieder und Präsidenten der Kommissionen
  5. in freier Wahl:
   – Schularzt

c) Allgemeine Verwaltung

  6.  Gesamte Verwaltung der Schulgemeinde und Voll-
zug übergeordneten Rechts

  7. Vertretung der Schulgemeinde nach aussen
  8.  Vorbereitung und Vollzug der Geschäfte der Schul-

gemeindeversammlung und von Urnenabstimmun-
gen sowie Antragstellung

  9.  Führung von Prozessen mit dem Recht der Stellver-
tretung

  10. Handhabung der Dienst- und Besoldungsverordnung
  11. Handhabung des Übertretungsstrafrechts
  12.  Die Festsetzung des Stellenplans für gemeindeei-

gene Lehrpersonen und übriges Personal im Schul-
bereich

   13.  Die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten 
zugeordneten Stellen für Lehrpersonen und Schul-
leitungen in einem Stellenplan

  14.  Anstellung und Entlassung des Personals der Schul-
gemeinde

   15. Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans

d) Finanzverwaltung

  16. Ausübung der Finanzkompetenzen nach § 10
  17 .  Einstellung gebundener Ausgaben in den Voran-

schlag nach § 12
  18.  Vollzug des Voranschlags und von Beschlüssen 

nach § 10
  19.  Annahme und Ausschlagung von Schenkungen, 

Vermächtnissen und Erbschaften

Der Schulpräsident und der Schulleiter oder deren Stellver-
treter führen zusammen die rechtsverbindliche Unterschrift 
für die Schulgemeinde und die Behörde.

Die Schulpflege kann die Zeichnungsberechtigung für sachlich 
begrenzte oder im Betrag limitierte Bereiche anders ordnen.

SCHULGEMEINDE
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§ 20  RECHNUNGSWESEN

§ 21    MITSPRACHE AN 

 DEN SITZUNGEN DER  

 SCHULPFLEGE

§ 22  ZUSTÄNDIGKEITEN

§ 23  ZUSAMMENSETZUNG

§ 24  ZUSTÄNDIGKEITEN

§ 25  ZUSTÄNDIGKEITEN

Das Rechungswesen der Schulgemeinde kann der Politi-
schen Gemeinde übertragen werden.

An den Sitzungen der Schulpflege nehmen der Schulleiter 
und ein von der Schulkonferenz aus ihrer Mitte bestimmtes 
Mitglied mit beratender Stimme teil.

Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, perso-
nelle und finanzielle Führung und, nach Anhörung der 
Schulkonferenz, für die pädagogische Führung und Ent-
wicklung der Schule.

Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung richten 
sich nach der Schulgesetzgebung und dem Organisations-
statut.

Die Schulleitung vertritt die Schule gegen aussen, soweit 
nicht die Schulpflege zuständig ist.
Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag stellen.

Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung kann 
innert 10 Tagen seit der Mitteilung schriftlich bei der Schul-
pflege verlangt werden.

Die mit einem Mindestpensum gemäss kantonalem Recht an 
einer Schule unterrichtenden Lehrpersonen und die Schul- 
leitung bilden die Schulkonferenz. Die Schulpflege regelt die 
Teilnahme und das Stimmrecht weiterer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an den Sitzungen der Schulkonferenz.

Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, beschliesst 
über die Massnahmen zu dessen Umsetzung sowie über 
konkrete Aktivitäten und Projekte in einer Jahresplanung.

Sie kann der Schulpflege Antrag stellen.

Das Organisationsstatut gewährleistet und regelt die Mit-
wirkung der Eltern. Bei Personalentscheidungen und me-
thodisch-didaktischen Entscheidungen ist die Mitwirkung 
ausgeschlossen.

4.2  Schulleitung

4.3  Schulkonferenz

4.4  Mitwirkung der Eltern

SCHULGEMEINDE
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§ 26   RECHNUNGSPRÜ-

FUNGSKOMMISSION

§ 27  INKRAFTTRETEN

§ 28   AUFHEBUNG 

FRÜHERER ERLASSE

Als Rechnungsprüfungskommission amtet diejenige der  
Politischen Gemeinde.

Die Schulpflege bestimmt nach der Genehmigung des Re-
gierungsrats den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ge-
meindeordnung.

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeord-
nung wird die Gemeindeordnung vom 7. März 1993 mit 
den seitherigen Änderungen aufgehoben. 

Zumikon, 17. Mai 2009

SCHULPFLEGE ZUMIKON

Martin Kessler Cinzia Bonati
Präsident  Aktuarin

Vorstehende Schulgemeindeordnung wurde mit Urnenab-
stimmung vom 17. Mai 2009 angenommen.

Der Regierungsrat hat diese Schulgemeindeordnung am 
23. Dezember 2009 mit Beschluss Nr. 2089 genehmigt.

Die Schulpflege hat diese Gemeindeordnung mit Beschluss 
vom 18. Januar 2010 rückwirkend per 1. Januar 2010 in Kraft 
gesetzt.

5.  RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

III.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

SCHULGEMEINDE









<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 72
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.30556
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 72
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.30556
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <>
    /CHT <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-3:2002, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-3, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-3:2002, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-3. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050228/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF00440069007300740069006c006c0065007200730065007400740069006e006700730020006600fc00720020004100630072006f006200610074002000370020201300200044007200750063006b0065007200650069002000460065006c0064006500670067002000410047002020130020006a0076002020130020005a006f006c006c0069006b0065007200620065007200670020201300200049006e007400650072006e006500740020006f007000740069006d0069006500720074002020130020003900360020006400700069002c0020005200470042>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


